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68 Die Conſtituirung

ê i

Wir Carl Friedrich von Gottes Gnaden , Großherzog

von Baden , Herzog zu Zaͤhringen ꝛc .

Wir errichten zur Beſchaltung , Verzinnſung und fucs

ceſſiver Abtragung der Großherzoglich Badiſchen Staats⸗

ſchuld eine eigene von der GeneralCaſſe getrennte Amorti⸗

ſationsCaſſe . Eine eigene dazu ernannte Liquidations⸗

Commiſſion hat ihre Auseinanderſetzung und ihren Betrag

zu bearbeiten . Nach der daruͤber gemachten annaͤhernden

Berechnung , deren Beendigung der Auseinanderſetzung der

angefallenen Schulden der einzelnen Landestheile untfr⸗

liegt , kann dieſe Schuld die Summe von achtzehn Mil⸗

lionen ertragen . Wirbefehlen ſohin

1. Daß die liquidirte Landesſchuld in das Haupt⸗
ſchuldenbuch nach ihren einzelnen Betraͤgen eingetragen
und auf das ganze Großherzogthum und in ſpecie auf

deſſen Steuerbetrag radizirt ſey .
/

; 2 . Dieſe Hauptſchuld wird nach Inhalt der , der

E SchuldenliquidationsCommiſſion gegebenen und oͤffent⸗

llich bekannt gemachten , Inſtruktion liquidirt und nach

den Anleihungs Bedingniſſen nach und nach getilgt .

3 . Die Báder úber ven ganzen Betrag der Schuld ,

die Zinnſenzahlung , ſo wie die Uebertragung werden in

kaufmänniſcher Form gefuͤhrt , und die Einſicht davon

ny jedem der fih als rechtmaͤßiger Beſitzer von Obli⸗

ga ionen im Berthe yon 25 fl . legitimirt, er o



| E der UmortifationsCaffe
h, Da diefe Cafe , nach ihrer Natur⸗ und Beſtim⸗

mung bloß⸗der Schuldenzahlung und der Berichtigung der
davon verfallenden Zinnſen gewidmet iſt , ſo koͤnnen darauf

von keiner Seite , von welcher es auch ſeyn moͤchte, an⸗

dere Zahlungsanweiſungen angenommen werden , und
ſind desfalls ſowohl der Finanz Miniſter und Miniſterial
Director und Eemi alg der Caſſier felei vers

Anew
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5. Zur Deckung der Zinnſen der Bima und der

Obligationen der Amortifation beſtimmen Wir nach dem
os Marinum ihres Bedürfniſſes den Betrag .

E A a. Des SalzRegals.
b. Des PoſtRegals .

. Die Berg⸗ und Eiſenddertsinkünfte
t d . Erloͤß aus verkauft werdenden Domainen , von
r

welchen ſogleich fuͤr die Summe von vier Millio⸗

nen Gulden nach den oͤffentlich bekannt zu ma⸗
2 chenden Bedingniſſen , verſteigt werden ſollen .

e Allodifikation der epen und. abti funa von
9 Zinnſen . —

n ; k. Der Ertrag der- Dermigenelenet obei, unmittelba⸗
- =

f reen Zuſchuß aus den Provinzial - Caſſen .
`

Die Amortiſations Caſſe wird authoriſirt , ein An⸗

leihen von ſechs Millionen unter den Bedingniſſen zu er⸗

i oͤffnen , wie das desfallige Patent beſonders nachweißt ,

ch und es iſt ihrer Verantwortlichkeit untergeben , daß ſie die

daruͤber ausgeſtellt werdenden Obligationen und ihren
Betrag nur zur Schuldkapitalgahlung oder zur

luug derſelben verwenden darf .
A

mo = Cl jöhrlich die ſucceſſive Ciduioirung der Staats⸗
cA ſchuld ſo wie ihre Amortiſation oͤfentlich durch das Regie⸗

rungsblatt bekannt gemacht werden .
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zo Die Conſtituirung det Amoftiſationsaſe.
$, Auf die Feſthaltung dieſer Unferkt Vorſchriften

werden ; der FinanzMiniſter , der Directbr und ber Caſſe⸗

Commiffaire dieſer Amortiſationskaſſe , der Buchhalter und |

Caſſier beſonders beeidigt.
A

2 . Die Abhoͤr der jaͤhrlichen Rechnung und die Mufa ; |

fekung der jaͤhrlichen Bilance geſchieht unter dem unmit⸗

telbaren Vorſitz Unſeres Juſtiz Miniſterii, die Bilance wird , |

ſodann dem verſammelten Staatsrathe vorgetragen und

dem Publikum bekannt gemacht .
|

Unter der Leitung des FinanzMiniſteriums ernennen

Wir zum Director derſelben den Finanzrath Heinrich Vier⸗

ordt ; als Caſſe Commiſſaire den geheimen Referendair von

Lamezan, zum Hauptbuchhalter und zum Caſſier den Han⸗

delsmann Friedrich Sievert .

Die Annahme der erforderlichen Commis unterliegt der

Wahl und Entſcheidung des Directoriums , ſo wie Die A.

Termine der Eroͤffnung der AmortiſationsCaſſe durch das

Negierungsblatt naͤher beſtimmt werden wird .

Dieſes wird zu J Jedermanns Wiſſenſchaft andurch be⸗

kannt gemacht . Gegeben
den aia Au⸗

guſt 1808 .

Gari Beiebrieh
Vät . Frhr . v. Grmmin gen, zi

Auf Seiner Königtichen Hoben
beſondern Befehl .
VV4t . Bouginé .
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